
mit ihren eigenen Vorschlägen über eine weitere Ausnutzung dieses 
Eigentums an den Chef des Wirtschaftsamtes der Sowjetischen Militär
verwaltung in Deutschland nicht später als am 10. Dezember 1945 zu 
richten.

7. Der Chef des Wirtschaftsamtes der Sowjetischen Militärverwaltung 
in Deutschland, Generalmajor Schabalin, hat nicht später als am 
25. Dezember 1945 die Vorschläge über die weitere Ausnutzung des 
als beschlagnahmt oder unter provisorischer Verwaltung stehend er
klärten Eigentums zu unterbreiten.

8. Ich mache alle Ämter, Organisationen, Firmen und Unternehmen 
sowie alle Privatpersonen, in deren Nutung sich das in den Punkten 1 
und 2 aufgezählte Eigentum befindet, darauf aufmerksam, daß sie die 
volle Verantwortung für dessen Erhaltung und die Sicherung einer 
reibungslosen Ausnutzung dieses Eigentums, entsprechend seiner wirt
schaftlichen Bestimmung, tragen.

Sämtliche Abmachungen über dieses Eigentum, ohne die Einwilli
gung der Sowjetischen Militärverwaltung getroffen, werden als un
gültig erklärt.

9. Die Präsidenten der Provinzen und Länder sind verpflichtet, eine Er
fassung (Registrierung) sämtlicher herrenloser Handels-, Industrie- 
und landwirtschaftlicher Unternehmen, die nicht unter Punkt 1 und 2 
dieses Befehls fallen, durchzuführen und die notwendigen Maßnahmen 
zur Sicherung und Erhaltung dieser Unternehmen und zur Organi
sierung einer provisorischen Verwaltung für diese zu ergreifen.

Mitteilungen über die wie oben erfaßten Unternehmen richten die 
Präsidenten der Provinzen und Länder nicht später als am 1. Dezember 
1945 an die Chefs der Sowjetischen Militärverwaltung entsprechender 
Provinzen oder Länder.

10. Die anliegende Instruktion über die Beschlagnahme und provisorische 
Verwaltung einiger Eigentumskategorien in Deutschland wird hiermit 
bestätigt.

Der Oberste Chef der Sowjetischen Militärverwaltung 
Oberbefehlshaber der Gruppe der sowjetischen Besatzungstruppen 

in Deutschland 
Marschall der Sowjetunion G. Shukow.
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